
Kredit- und Debitkarten – 
Versicherungen auf einen Blick

Ihre Vorteile auf einen Blick
Geniessen Sie beim Bezahlen mit unseren Kredit- und Debitkarten viele kostenlose Vorteile:
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Grundsätzlich gilt: Vom Versicherungsschutz profitieren der Karteninhaber (Haupt-, Zweit-, 
Zusatz- und Partnerkarten), der im gleichen Haushalt lebende Ehe- oder Lebenspartner sowie 
unterstützungsberechtigte Kinder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, sofern diese im gleichen 
Haushalt leben oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.

Online-
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Telefonische 
Rechtsberatung



Versicherungen auf Reisen
Reiseannullationsversicherung*
Wenn Sie Ihre Geschäftsreise mit Ihrer Gold-Kreditkarte bezahlt haben, sind Sie vor der Geschäftsreise 
gegen unvorhergesehene Ereignisse versichert. Können Sie Ihre Geschäftsreise nicht oder erst später 
antreten, werden Ihnen die Annullierungs- oder Umbuchungskosten zurückerstattet.

Schadenmeldung unter https://viseca-ch.eclaims.europ-assistance.com

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Die Geschäftsreise muss mindestens zu 50% mit Ihrer Gold-Kreditkarte bezahlt worden sein.
•	 Die Geschäftsreise darf nicht länger als 120 Tage dauern, um die Annullierungs- oder Umbuchungskos-

ten geltend zu machen.

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme:
Gold-Kreditkarte: CHF 10‘000 pro Ereignis und Person
Es besteht kein Selbstbehalt.

Reiseunterbruchversicherung*
Wenn Sie die Geschäftsreise mit Ihrer Gold-Kreditkarte bezahlt haben, sind Sie während der Geschäfts-
reise gegen unvorhergesehene Ereignisse versichert. Die Versicherung erstattet Ihnen die Kosten für den 
nicht benutzten Teil Ihrer Geschäftsreise sowie die Mehrkosten für Rückreise und Unterkunft.

Kontaktieren Sie bei Eintreten eines Schadenereignisses Europ Assistance unter +41 22 939 22 11, um 
ihre Zustimmung zu allfälligen Massnahmen sowie deren Kostenübernahme einzuholen.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Die Geschäftsreise muss mindestens zu 50% mit Ihrer Gold-Kreditkarte bezahlt worden sein.
•	 Die Geschäftsreise darf nicht länger als 120 Tage dauern, um die Kosten für den nicht benutzten Teil 

Ihrer Geschäftsreise sowie die Mehrkosten für Rückreise und Unterkunft geltend zu machen.

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme:
Gold-Kreditkarte: CHF 10‘000 pro Ereignis und Person
Es besteht kein Selbstbehalt.



Medizinische Reise-Assistance*
Bei einem medizinischen Notfall während Ihrer Geschäftsreise im Ausland leistet die medizinische Reise-As-
sistance rund um die Uhr Hilfe und übernimmt Kosten für Rückreise, Rückführung oder Überführung in ein 
geeignetes Spital unbegrenzt sowie Heilungskosten im Ausland. 

Kontaktieren Sie bei Eintreten eines Schadenereignisses Europ Assistance unter +41 22 939 22 11, um 
ihre Zustimmung zu allfälligen Massnahmen sowie deren Kostenübernahme einzuholen.

Es gelten folgende Rahmenbedingungen für Inhaber der Gold-Kreditkarte:
Personentransport: unlimiert
Heilungskosten im Ausland1: CHF 500‘000 pro Ereignis und Person
Folgekosten für die Heilung im Wohnsitzland: CHF 50‘000 pro Ereignis und Person
Such- und Rettungskosten: CHF 60‘000 pro Ereignis und Person
Die Geschäftsreise darf nicht länger als 120 Tage dauern.
Es besteht kein Selbstbehalt.

Die Leistungen werden subsidiär als Ergänzung zu den gesetzlichen schweizerischen Sozialversicherungen 
(Unfallversicherungen, Krankenkasse etc.) und anderen Zusatzversicherungen angeboten, sofern diese die 
Kosten eines notfallmässigen Spitalaufenthaltes sowie einer ambulanten Notfallbehandlung nicht vollstän-
dig decken.

¹Wenn Sie über keine Kranken- oder Unfallversicherung verfügen, so erstattet Europ Assistance maximal 50% der 
Spital- oder ambulanten Behandlungskosten, sofern diese aufgrund einer Krankheit oder Unfall entstanden sind, bis 
zum Höchstbetrag von CHF 50‘000.

Gepäckverspätungsversicherung*
Wenn Sie mit einem öffentlichen Transportmittel reisen und Ihr Gepäck nicht innerhalb von 4 Stunden 
nach Ihrer Ankunft am Zielort eintrifft, werden die Kosten für den Einkauf von unbedingt .

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Ihr Gepäck ist nicht innerhalb von 4 Stunden nach Ihrer Ankunft am Zielort (ausgenommen Wohnsitz) 

eingetroffen.
•	 Die Verspätung erfolgte beim Transport durch ein öffentliches Transportmittel.
•	 Die Geschäftsreise muss mindestens zu 50% mit Ihrer Gold-Kreditkarte bezahlt worden sein.
•	 Die Geschäftsreise darf nicht länger als 120 Tage dauern.

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme:
Gold-Kreditkarte: CHF 5‘000 pro Ereignis und Person
Es besteht kein Selbstbehalt.



Mietwagen-Selbstbehaltversicherung (CDW)*
Wenn Sie die Fahrzeugmiete (Fahrzeuge bis 3.5 Tonnen Gesamtgewicht) mit Ihrer Gold-Kreditkarte bezahlt 
haben, übernimmt die Mietwagen-Selbstbehaltversicherung den Selbstbehalt bei Schaden am oder Diebstahl 
des Mietwagens und versteht sich als Zusatzversicherung zur Kaskoversicherung.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Die Kosten für das Mietfahrzeug müssen mindestens zu 50% mit der Kreditkarte bezahlt worden sein.

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme:
Gold-Kreditkarte: CHF 10‘000 pro Ereignis und Person
Es besteht kein Selbstbehalt.

Gepäckversicherung *
Mit der Gepäckversicherung ist Ihr Gepäck gegen Diebstahl, Beschädigung oder Verlust während der 
Geschäftsreise versichert.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Die Reisekosten müssen mindestens zu 50% mit der Kreditkarte bezahlt worden sein.
•	 Versichert sind Schäden am Reisegepäck inklusive persönlicher Sachen durch Beschädigung oder 

Zerstörung, Verlust, Beraubung oder Diebstahl

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme:
Gold-Kreditkarte: CHF 5‘000 pro Ereignis und Person
Die Entschädigung für elektronische Geräte ist auf maximal CHF 2‘500 pro Ereignis und Person beschränkt.
Es besteht kein Selbstbehalt.



Garantieverlängerung*
Folgende Geräte und folgendes Zubehör sind versichert:

•	 Elektrische Haushaltsgeräte wie z. B. Geschirrspüler, Kochherde, Backöfen, Mikrowellen, Kühlschränke
•	 Elektronische Unterhaltungsgeräte wie z. B. Fernseher, Beamer, DVD-/Blu-ray-Player, Hi-Fi-Anlagen, 

MP3-Player, Fotokameras, Videokameras, GPS-Geräte
•	 Elektrische Kommunikations wie z. B. Mobiltelefone, Tablets, Wearables, Computer, Notebooks, Dru-

cker, Kopierer
•	 Zubehör der entsprechenden Geräte wie z. B. Adapter, Kabel, Transformatoren

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Das versicherte Gerät muss einen Kaufpreis von mindestens CHF 50 (Debit-Mastercard) respektive CHF 

100 (Kreditkarten) haben.
•	 Das versicherte Gerät muss für geschäftliche Zwecke gekauft worden sein.
•	 Das versicherte Gerät muss zu mindestens 50% mit der Kreditkarte bezahlt worden sein.
•	 Das versicherte Gerät darf im Schadenfall nicht älter als 4 Jahre sein.
•	 Das versicherte Gerät muss über eine abgelaufenen Herstellergarantie oder Händlergewährleistung 

verfügen.
•	 Das versicherte Gerät muss für geschäftliche Zwecke gekauft sein.
•	 Die Versicherung gilt ausschliesslich für Geräte, welche bei einem gewerbsmässigen Anbieter (z. B. 

Ladengeschäft, Versandhandel, Internetanbieter) mit Sitz in der Schweiz oder einem EU-/EWR-Land 
gekauft wurde.

Es gelten folgende maximale Versicherungssummen:
Debit-Mastercard: CHF 3‘000 pro Jahr (Garantieverlängerung um 36 Monate)
Silber-Kreditkarte: CHF 2‘000 pro Ereignis (Garantieverlängerung um 12 Monate)
Gold-Kreditkarte: CHF 5‘000 pro Ereignis (Garantieverlängerung um 24 Monate)

Bestpreis-Garantie *
Die Bestpreis-Garantie versichert die Preisdifferenz, wenn Sie ein günstigeres Angebot für den glei-
chen Gegenstand gefunden haben. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht: 
•	 Die Preisdifferenz muss mindestens CHF 30 oder mehr betragen.
•	 Der tiefer angebotene identische Gegenstand muss von der gleichen Marke, als gleiches Modell, mit 

demselben Namen und/oder der gleichen Nummer sein.
•	 Der tiefer angebotene identische Gegenstand muss von einem in der Schweiz registrierten kommerziel-

len Anbieter (Shop, Versandhaus, Internetanbieter oder Internetseiten, Kaufhaus) offeriert worden sein.
•	 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Kaufdatum und dauert 14 Tage.
•	 Mindestwarenwert: CHF 50

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme:
Debit Mastercard: CHF 1‘000 pro Jahr (max. 5 Ereignisse pro Jahr)

Versicherungen beim Einkaufen



Einkaufs- und Transportversicherung*
Versichert sind Schäden an und Diebstahl von gekauften Gegenständen während der ersten 30 Tage ab Kauf. 
Der Versicherungsschutz beginnt bei Online-Käufen mit dem Versand der Ware und sonst mit der Übergabe 
der Ware an den Karteninhaber.

Versichert sind Schäden in Zusammenhang mit dem versicherten Gegenstand durch folgende Ereignisse:
•	 Raub
•	 Diebstahl
•	 Zerstörung oder Beschädigung
•	 Nichtlieferung oder Falschlieferung bei Käufen über das Internet
•	 Nichtakzept der Warenrückgabe bei Käufen über das Internet

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Der versicherte Gegenstand muss für private Zwecke und fabrikneu gekauft worden sein.
•	 Der versicherte Gegenstand muss zu mindestens 50% mit der Kreditkarte bezahlt worden sein.
•	 Der Warenwert muss mindestens CHF 50 betragen.

Es gelten folgende maximale Versicherungssummen:
Debit-Mastercard: CHF 2‘000 pro Jahr
Silber-Kreditkarte: CHF 1‘000 pro Ereignis und Person
Gold-Kreditkarte: CHF 2‘000 pro Ereignis und Person

Online-Kaufschutz*
Versichert sind bewegliche Gegenstände, welche über das Internet gekauft worden sind.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht:
•	 Der erhaltene Gegenstand entspricht nicht dem Gegenstand, wie er ursprünglich bestellt worden ist.
•	 Der versicherte Gegenstand wird in einer Art und Weise geliefert, die eine seiner Bestimmung gemässe 

Funktionalität nicht mehr zulässt, wie z. B. Bruch oder unvollständige Lieferung.
•	 Der versicherte Gegenstand wird nach Belastung des vollumfänglichen Kaufpreises und nach schriftli-

cher Abmahnung beim Lieferanten ohne Angabe von Gründen nicht geliefert.
•	 Der Warenwert beträgt mindestens CHF 50.

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme:
Debit-Mastercard: CHF 2‘000 pro Jahr



Online-Kontoschutz*
Ihre Zugangsdaten wurden gestohlen und Ihnen wurde Geld vom Konto abgebucht? Mit dem On-
line-Kontoschutz sind Vermögensschäden infolge missbräuchlicher Verwendung Ihrer Konten, Karten 
und mobilen Endgeräte versichert.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht: 
•	 Konto, Karte oder mobiles Endgerät müssen der versicherten Person gehören.
•	 Es ist zu einem Vermögensschaden aufgrund des Diebstahls persönlicher Zugangsdaten, unrechtmässi-

gen Zugriffs auf oder missbräuchlicher Verwendung von Zahlungsmitteln sowie mobilen Endgeräten 
der 
versicherten Person gekommen.

Es gilt folgende maximale Versicherungssumme pro Ereignis und Person:
Silber-Kreditkarte: CHF 5‘000
Gold-Kreditkarte: CHF 10‘000
Platinum-Kreditkarte: CHF 20‘000

Cyber-Leistungen
Cyber-Versicherung*
Die Cyber-Versicherung Ihrer Debitkarte bietet umfassende Deckungen im Bereich Cyber-Schutz. 
Beispielsweise gegen Vermögensschäden bei unrechtmässigem Zugriff auf Ihre Karte, bei Identitäts-
missbrauch sowie Diebstahl von Zugangsdaten (u.a. Phishing). Weiter gilt ein Online-Kaufschutz für 
Dienstleistungen oder Deckung bei Missbrauch Ihres privaten Kundenkontos bei einem Schweizer 
Onlinehandel.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Versicherungsschutz besteht: 
•	 Es ist zu einem Vermögensschaden aufgrund des Diebstahls persönlicher Zugangsdaten, unrechtmässi-

gen Zugriffs auf oder missbräuchlicher Verwendung von Zahlungsmitteln sowie mobilen Endgeräten 
der versicherten Person gekommen.

Es gelten folgende maximalen Versicherungssummen:
Karten-, Identitätsmissbrauch oder Diebstahl Zugangsdaten: CHF 3‘000 pro Jahr für max. 2 Ereignisse
Wiederherstellungskosten Daten: CHF 3‘000 pro Jahr für max. 2 Ereignisse
Online-Kaufschutz Dienstleistungen: CHF 3‘000 pro Jahr für max. 2 Ereignisse; Mindestwarenwert: CHF 50
Missbrauch Kundenkonto: CHF 3‘000 pro Jahr für max. 2 Ereignisse



Telefonische Rechtsberatung*
Bei rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Ihrer Geschäftstätigkeit erhalten Sie von Experten 
eine Ersteinschätzung zur Rechtslage sowie den Erfolgsaussichten. Zudem erhalten Sie Empfehlungen zum 
weiteren juristischen Vorgehen. Kontaktieren Sie im Schadenfall bitte +41 44 283 38 05.

Versicherungsschutz besteht bei Rechtsfragen, für die der Gerichtsstand in der Schweiz liegt und schweize-
risches Recht zur Anwendung gelangt.

Sie profitieren von 3 à je 1 Stunde pro Jahr und Firma individueller telefonischer Rechtsberatungen.

Rechtsschutz-Leistungen

Vertrags-Rechtsschutz*
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihren Kauf- und Dienstleistungsverträgen unterstützt Sie die 
Vertragsrechtsschutzversicherung bei der Wahrung Ihrer Interessen und übernimmt Anwalts- und Gerichts-
kosten.

Von dieser Rechtsschutzversicherung können Sie weltweit profitieren, sofern im entsprechenden Land ein 
rechtsstaatliches Verfahren garantiert und das Urteil in diesem Land vollstreckbar ist.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Rechtsschutz besteht: 
•	 Der Einkauf muss zu mindestens 50% mit Ihrer Kreditkarte bezahlt worden sein.
•	 Der Einkauf muss einen Wert von mindestens CHF 50 haben (ohne Liefer- oder Montagekosten).
•	 Die eingekaufte Dienstleistung muss für geschäftliche Zwecke genutzt worden sein.

Es gelten folgende maximale Kostenübernahmen:
Silber-Kreditkarte: CHF 10‘000 pro Ereignis und Person
Gold-Kreditkarte: CHF 20‘000 pro Ereignis und Person
Es besteht kein Selbstbehalt.

Reise-Rechtsschutz*
Auf Geschäftsreisen ist man auf gut funktionierende Dienstleister angewiesen. Falls dann aber doch mal 
etwas schiefläuft und Sie eine Rechtsverletzung seitens Reiseanbieter erleben, unterstützt Sie die Reise-
rechtsschutzversicherung bei der Wahrung Ihrer Interessen und übernimmt Anwalts- und Gerichtskosten.

Von dieser Reise-Rechtsschutzversicherung können Sie weltweit profitieren, sofern im entsprechenden 
Land ein rechtsstaatliches Verfahren garantiert und das Urteil in diesem Land vollstreckbar ist. Für die 
Rechtsgebiete Versicherungs- und Opferhilferecht ist die geografische Deckung auf die Schweiz beschränkt.

Folgende Voraussetzung muss erfüllt sein, damit ein Rechtsschutz besteht: 
•	 Die Reisekosten müssen mindestens zu 50% mit Ihrer Kreditkarte bezahlt worden sein.

Es gilt folgende maximale Kostenübernahme:
Gold-Kreditkarte: CHF 20‘000 pro Ereignis und Person
Es besteht kein Selbstbehalt.



Assistance-Leistungen
24h-Assistance*
Im Notfall organisieren die Spezialisten der 24h-Assistance unter der Telefonnummer +41 22 939 22 11 konkrete 
Hilfeleistungen. Sie beschaffen Ihnen Arzt-, Spital- sowie Anwaltsadressen und unterstützen Sie beratend bei 
Notfällen im Ausland.

Die Versicherung ist bei der Gold-Kreditkarte inbegriffen und beinhaltet folgende Serviceleistungen:
•	 Travel Hotline (Notrufzentrale)
•	 Vorschuss für strafrechtliche Kaution in Höhe von maximal CHF 10‘000
•	 Vorschuss für Anwaltskosten bis zu einem Höchstbetrag von CHF 10‘000
•	 Bargeldvorschuss in Höhe von maximal CHF 1‘000 pro Person
•	 Home Assistance 
•	 Assistance bei unvorhergesehenen Reiseänderungen

Bank BSU 
Genossenschaft
Bankstrasse 21
8610 Uster
Telefon 044 777 0 777
info@bankbsu.ch
www.bankbsu.ch

* �Massgebend sind in jedem Fall die Versicherungsbedingungen des Versicherers. Detaillierte Informatio-
nen finden Sie unter www.viseca.ch/versicherungen-geschaeftskunden für Kreditkarten und unter  
www.erv.ch/entris-shopping bzw. www.erv.ch/entris-cyber für Debitkarten.


